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Stadt Bad Salzuflen 
 
430 27. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 

2009/14 am 16.10.2013 
 
Am Mittwoch, dem 16.10.2013, um 17.00 Uhr findet im 
großen Sitzungssaal des Rathauses die 27. Sitzung des 
Rates der Stadt Bad Salzuflen in der Wahlperiode 
2009/2014 statt.  
 
Tagesordnung: 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
1. Einwohnerfragestunde 

Anfragen sind bis Montag, den 14.10.2013 
schriftlich beim Bürgermeister einzureichen 
 

2. Niederschrift über die 26. Sitzung des Rates 
am 17.07.2013 - öffentlicher Teil – 
 

3. Mitteilungen des Bürgermeisters und der 
Verwaltung sowie Beantwortung schriftlicher 
Anfragen 
 

4. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

5. Bericht zur Haushaltsausführung 2013 mit 
dem Stand 30.06.2013 
 

6. Änderung des Stellenplanes 2013 
 

7. Bericht zur Umsetzung der HSK-Maßnahmen 
zum 31.12.2012 
 

8. Entwurf Haushaltssatzung 2014, Haushalts-
plan und Anlagen (einschl. fortgeschriebenes 
HSK) 
 

8.1. Stellenplan 2014 
 

9. Übertragung des Aufgabenbereiches "Au-
ßenwerbung auf öffentlichen Verkehrsflächen 
im Stadtgebiet" von der Stadt Bad Salzuflen 
auf die Staatsbad Salzuflen GmbH 
 

10. Frauenförderplan für die Stadt Bad Salzuflen 
3. Fortschreibung 2014 – 2016 
 

11. Stadtumbauprogramm "Aktive Innenstadt Bad 
Salzuflen" 
Aktualisierung des städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes 
 

12. Stadterneuerungsprogramm "Historischer 
Kurbereich Bad Salzuflen" 
Aktualisierung des städtebaulichen Hand-
lungskonzeptes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Ortsrecht 

 
13.1
. 

Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung, 
die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-
anlagen, die Abfallentsorgung und die Straßen-
reinigung in der Stadt Bad Salzuflen 
 

13.2
. 

Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Bad 
Salzuflen 2014 
 

13.3
. 

Änderung der Vergnügungssteuersatzung 
 

13.4
. 

Gebührensatzung für die Bereitstellung von Ver-
sorgungssäulen und die Abnahme von Strom und 
Wasser 
 

14. Umbesetzung von Gremien 
 

14.1
. 

Umbesetzung im Ausschuss für Klima und Um-
welt 
- Antrag der BLBS-Fraktion – 
 

14.2
. 

Umbesetzung in verschiedenen Ortsausschüssen 
- Antrag der BLBS-Fraktion – 
 

15. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

1. Niederschrift über die 26. Sitzung des Rates 
am 17.07.2013 - nichtöffentlicher Teil – 
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters und der 
Verwaltung sowie Beantwortung schriftlicher 
Anfragen 
 

3. Bericht über laufende Beschlüsse 
 

4. Verlängerung des Konzessionsvertrages - 
Wasser - vom 19.02.2007 
 

5. Anfragen von Ratsmitgliedern 
 
Bad Salzuflen, den 02.10.2013 
 
 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 04.10.2013 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
431 Berichtigung der Bekanntmachung im Kreis-

blatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden Nr. 48 vom 23. Sep-
tember 2013, Lfd. Nr. 413, S. 697:  
2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Horn-Bad Meinberg für das gesamte 
Stadtgebiet mit dem Ziel neuer Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windenergie. 
hier: Aufstellungsbeschluss 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert wor-
den ist, öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Liegenschaften des Rates der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner öffentlichen Sitzung am 
18.09.2013 folgenden Beschluss gefasst hat: 
 
„Es wird der Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Horn-Bad Meinberg mit 
dem Ziel neuer Darstellung von Konzentrationszonen für 
Windenergie gefasst. Es handelt sich um eine auf die 
Windenergie beschränkte sachliche Flächennutzungs-
planänderung für das gesamte Stadtgebiet. 
Der Flächennutzungsplanänderung soll die städtebauliche 
Zielvorstellung einer möglichst umweltverträglichen Kon-
zentration der Windenergienutzung auf wenige Standorte 
und möglichst effizienten Ausnutzung dieser Standorte zu 
Grunde liegen.“ 
 
Das Plangebiet ist identisch mit dem Gebiet der Stadt 
Horn-Bad Meinberg. Das Plangebiet ist aus dem beigefüg-
ten Kartenauszug ersichtlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 18.09.2013 über die Aufstellung der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Horn-Bad Meinberg für 
das gesamte Stadtgebiet mit dem Ziel neuer Darstellung 
von Konzentrationszonen für Windenergie wird hiermit ge-
mäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 
52 (3) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Liegenschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg 
vom 18.09.2013 über die Aufstellung der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Horn-Bad Meinberg für 
das gesamte Stadtgebiet mit dem Ziel neuer Darstellung 
von Konzentrationszonen für Windenergie. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 02.10.2013 
 
gez. 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 04.10.2013 
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Stadt Lage 
 
432 Einladung zur 31. Ratssitzung am 10.10.2013 
 
EINLADUNG 
Sitzungsnummer: RAT/031/9. LEGISL. 
Gremium: Rat der Stadt Lage 
Sitzungstag: 10.10.2013 
Sitzungsort: Aula des Schulzentrums 
 Werreanger  
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
1 ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 
 Geschäftsordnung 
 
1.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
  
1.1.2 Beschlussfähigkeit 
  
1.1.3 Tagesordnung 
  
1.2 Niederschrift vom 11.7.2013 
 
1.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
1.4 Personelle Änderungen in den Ratsgremien 
 
1.5 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
1.5.1 3. Änderung des Bebauungsplanes B 20 der Stadt 
 Lage (P&R Bahnhof) 
 a) Auswertung der Offenlegung /Abwägungs-
 beschlüsse 
 b) Satzungsbeschluss 
  
1.5.2 12. Änderung und Erweiterung  des Bebauungs-

planes G 8 der Stadt Lage 
 (ZOB Bahnhof) 
 a) Aufstellungsbeschluss 
 b) Planinhalte für die öffentliche Auslegung 
  
1.5.3 Teilaufhebung des Bebauungsplanes G204  "Frei-

badstraße" im OT Hörste 
 a) Auswertung der Offenlegung / Abwägungs-
 beschlüsse 
 b) Satzungsbeschluss 
 
1.5.4 Bestellung eines ersten und eines zweiten  Ver-

hinderungsvertreters sowohl für die Gesell- schaf-
terversammlung als auch für die  Kommanditis-
tenversammlung der Westfalen  Weser Energie 
GmbH & Co. KG 

  
1.5.5 Jahresabschluss der Stadt Lage per 31.12.2012; 
 hier: Weiterleitung des Entwurfs an den Rat zur 
 Feststellung 
  
1.5.6 Aufbau einer Rücklage zur Begleichung zukünfti-

ger Pensionsverpflichtungen 
  
 
 
 
 
 

 
1.5.7 Einbringung der Haushaltssatzung der Stadt Lage 

für das Haushaltsjahr 2014 einschließlich mittel-
fristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2013- 2017 

  
1.6 Anfragen 
 
1.7 Beantwortung von Anfragen 
 
2 NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
2.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 
 Geschäftsordnung 
 
2.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
  
2.1.2 Beschlussfähigkeit 
  
2.1.3 Tagesordnung 
  
2.2 Niederschrift vom 11.7.2013 
 
2.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
2.4 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
2.4.1 Veräußerung eines nicht mehr benötigten  kom-

munalen Grundstücks 
  
2.4.2 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 
 20/24 für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lage 
 - Standort Kachtenhausen - 
  
2.4.3 Ausübung eines Vorkaufsrechts gemäß § 24 Abs. 
 1 BauGB und überplanmäßige Bereitstellung der 
 dafür erforderlichen Haushaltsmittel gemäß § 83 
 Abs. 2 GO NRW 
 hier: Genehmigung eines Eilbeschlusses des 
 Haupt- und Finanzausschusses vom 26.09.2013 
  
2.5 Anfragen 
 
2.6 Beantwortung von Anfragen 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 04.10.2013 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


